
Schriftliche Frage der Abgeordneten Corinna Miazga 

vom 15. November 2021 

(Monat November 2021, Arbeits-Nr. 11/101) 

Frage 

Wer hat nach Kenntnis der Bundesregierung das Rückübemahmeabkommen, wel-

ches am 8. Januar 2020 in Brüssel unterzeichnet wurde, ausgesetzt und was waren 

die Gründe dafür (vgl. https://deu.belta.by/politics/view/senatoren-unterstutzen-aus-

setzung-des-ruckubemahmeabkommens-zwischen-belarus-und-der-eu-58511-

2021/(zuletzt geöffnet am: 15.11.2021))? 

Antwort 

Das zwischen der EU und Belarus bestehende Rückübernahmeabkommen, das am 

1. Juli 2020 in Kraft getreten ist, besteht weiterhin fort. Aufgrund einseitiger Entschei-

dung der dortigen Regierung hat Belarus mit Gesetz vom 12. Oktober 2021, veröf-

fentlicht am 14. Oktober 2021, die Rückübernahme von nicht in der EU aufenthalts-

berechtigten Personen nach Belarus jedoch ausgesetzt. Weitere Erkenntnisse im 

Sinne der Fragestellung liegen der Bundesregierung nicht vor. 


